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§ 12  Kennzeichnungspflicht 
 
1Anbieter von Telemedien, die ganz oder im Wesentlichen inhaltsgleich mit Filmen oder Spielen auf 
Bildträgern im Sinne des Jugendschutzgesetzes sind, müssen auf eine Kennzeichnung nach dem 
Jugendschutzgesetz in ihrem Angebot deutlich hinweisen. 2Für Fassungen von Filmen und Spielen in 
Telemedien, die wie solche auf Trägermedien vorlagefähig sind, kann das Kennzeichnungsverfahren nach 
dem Jugendschutzgesetz durchgeführt werden.


